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(54) Kehrblasgerät

(57) Eine Reinigungsvorrichtung zum Reinigen von
Flächen, insbesondere Kehrblasgerät für die Strassen-
und/oder Flugpistenreinigung, umfasst eine Bürstenein-
heit 100 mit einer um eine Bürstenhauptachse rotierbar
gelagerten walzenförmigen Bürste 110 und eine An-
triebseinheit 200 mit einer Motorantriebsgruppe 220 zum

Antreiben der walzenförmigen Bürste 110. Die Bürsten-
einheit 100 ist relativ zur Antriebseinheit 200 anhebbar
und absenkbar. Die Antriebseinheit 200 ist als Aufleger
für ein Trägerfahrzeug 300 und die Bürsteneinheit 100
als Ausleger ausgebildet. Damit wird eine besonders
kompakte Reinigungsvorrichtung erreicht.



EP 2 578 751 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrich-
tung zum Reinigen von Flächen umfassend eine Bür-
steneinheit mit einer um eine Bürstenhauptachse rotier-
bar gelagerten walzenförmigen Bürste und eine An-
triebseinheit mit einer Motorantriebsgruppe zum Antrei-
ben der walzenförmigen Bürste, wobei die Bürstenein-
heit relativ zur Antriebseinheit anhebbar und absenkbar
ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Reinigungs-
fahrzeug umfassend eine erfindungsgemässe Reini-
gungsvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Reinigungsvorrichtungen für die Reinigung von
Flächen mit rotierbaren Bürstenwalzen, insbesondere
zur Reinigung von grossen Flächen wie Start- und Lan-
debahnen oder Strassen sind allgemein bekannt.
[0003] Zur Reinigung von Flächen wird typischerweise
eine walzenförmige Bürste entgegen der Fahrtrichtung
rotiert, um Schnee, Eis, Schmutz und sonstige Verunrei-
nigungen zu entfernen. Hinter der walzenförmigen Bür-
ste kann eine Luftdüse angeordnet sein, welche von der
Bürste nicht erfasste Verunreinigungen seitlich, das
heisst rechtwinklig zur Fahrtrichtung wegbläst.
[0004] Eine solche Reinigungsvorrichtung ist aus der
WO 2010/105760 A1 bekannt. Diese betrifft ein Kehrge-
rät für eine Start- oder Landebahn eines Flughafens, wel-
ches einen walzenförmigen Besen umfasst. Die Vorrich-
tung umfasst weiter eine Hochdruck-Sprühvorrichtung,
welche eine Flüssigkeit mit einem Druck von mindestens
60 bar auf die Oberfläche sprüht. Eine Blasvorrichtung
ist hinter der Sprühvorrichtung angeordnet, so dass auf
der Oberfläche verbleibende Flüssigkeit auf eine Seite
des Kehrgeräts geblasen werden kann. Das Kehrgerät
kann an eine Zugmaschine angehängt werden. Der wal-
zenförmige Besen wird vom Antriebsaggregat, welches
sich im hinteren Bereich des Kehrgeräts befindet, in Dre-
hung versetzt.
[0005] Diese Reinigungsvorrichtung hat den Nachteil,
dass sie sehr gross ist und damit insbesondere wenn sie
nicht benutzt wird, einen grossen Lagerraum bean-
sprucht. Zudem ist sie nicht sehr beweglich, so dass bei
engen Raumverhältnissen das Manövrieren schwer fällt.
Schliesslich ist auch die Reinigungswirkung dieser Rei-
nigungsvorrichtung nicht zufriedenstellend.

Darstellung der Erfindung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine dem ein-
gangs genannten technischen Gebiet zugehörende Rei-
nigungsvorrichtung zu schaffen, welche besonders kom-
pakt aufgebaut ist.
[0007] Die Lösung der Aufgabe ist durch die Merkmale
des Anspruchs 1 definiert. Gemäss der Erfindung ist die

Antriebseinheit als Aufleger für ein Trägerfahrzeug und
die Bürsteneinheit als Ausleger ausgebildet.
[0008] Dadurch, dass die Antriebseinheit als Aufleger
für ein Trägerfahrzeug ausgebildet ist, wird eine beson-
ders kompakte Reinigungsvorrichtung erreicht, bei wel-
cher zudem eine Hauptlast, nämlich die Antriebseinheit
der Reinigungsvorrichtung, optimal durch ein Trägerfahr-
zeug aufgenommen werden kann. Die Gesamtlänge ei-
nes Reinigungsfahrzeugs kann damit relativ kurz gehal-
ten werden, da die Fahrzeuglänge lediglich um eine Län-
ge der Bürsteneinheit verlängert ist. Die Bürsteneinheit
kann dabei kompakt ausgebildet sein und im Wesentli-
chen einen Tragrahmen mit Antriebsmittel für die wal-
zenförmige Bürste und die walzenförmige Bürste selbst
und gegebenenfalls Luftdüsen umfassen. Damit kann
der Ausleger, das heisst, die Bürsteneinheit eine Länge
aufweisen, welche ungefähr einem doppelten bis dreifa-
chen Durchmesser der walzenförmigen Bürste ent-
spricht.
[0009] Bevorzugt ist die Bürsteneinheit über einen Tra-
pezrahmen, respektive eine Parallelogrammführung mit
der Antriebseinheit, insbesondere über einen Rahmen
der Antriebseinheit verbunden. Das Anheben und Ab-
senken der Bürsteneinheit erfolgt vorzugsweise über ei-
nen hydraulischen oder pneumatischen Antrieb, insbe-
sondere über eine Zylinderanordnung.
[0010] In Varianten kann die Bürsteneinheit auch an-
derweitig anhebbar und absenkbar ausgebildet sein, so
zum Beispiel über einen einfachen, pneumatisch oder
hydraulisch angetriebenen Hebel, über ein Zahnstan-
gengetriebe oder dergleichen. Weiter kann die Bürsten-
einheit auch ähnlich der Gabel eines Gabelstaplers mit-
tels Ketten- oder Seilzug vertikal verfahrbar ausgebildet
sein. Dem Fachmann sind dazu auch weitere Möglich-
keiten bekannt.
[0011] Die Bürsteneinheit kann auch zwischen den
Achsen eines Trägerfahrzeugs angeordnet sein. Weiter
kann die Bürsteneinheit auch an einem Anhänger für das
Trägefahrzeug, zum Beispiel zwischen der Anhänger-
kupplung und den Anhängerachsen oder bezüglich einer
Hauptfahrtrichtung hinter den/der Anhängerachse(n) an-
geordnet sein.
[0012] Vorzugsweise ist die Reinigungsvorrichtung als
auswechselbare Einheit für ein Trägerfahrzeug, insbe-
sondere für ein Trägerfahrzeug mit Standardaufbau aus-
gebildet. Damit wird eine besonders kostengünstige
Konstruktion erreicht, da ein Trägerfahrzeug für die Rei-
nigungsvorrichtung nicht, respektive unwesentlich geän-
dert werden muss. Dadurch, dass für die Reinigungsvor-
richtung Trägerfahrzeuge mit Standardaufbau einge-
setzt werden können, können diese ohne wesentliche
Anpassungen eingekauft werden, womit Kosten gespart
werden können. Bevorzugt ist die Reinigungsvorrich-
tung, insbesondere die Antriebseinheit so ausgebildet,
dass sie auf ein Trägersystem für Wechselaufbauten ei-
nes Fahrzeuges montiert werden kann.
[0013] Vorzugsweise handelt es sich beim Trägerfahr-
zeug um einen Lastkraftwagen (LKW, Lastwagen oder
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Camion). Der LKW umfasst eine Aufnahmevorrichtung,
z. B. einen Wechselrahmen als Containerwechselrah-
men für ISO-Container und dergleichen, ein Wechsel-
brücken-System für Behälter mit eigenen Stützen, oder
er ist als Wechselladefahrzeug für Abrollcontainer oder
Absetzmulden und dergleichen, respektive als Mobiler
oder Seitenlader ausgebildet. Die Antriebseinheit der
Reinigungsvorrichtung ist nun so ausgebildet, dass sie
auf das Chassis des entsprechenden LKW’s montiert
werden kann, wobei die entsprechende Aufnahmevor-
richtung des LKW’s verwendet werden kann. So kann
bei einem Einsatz eines LKW’s für Abrollcontainer der
Unterbau der Antriebseinheit entsprechend einem Ab-
rollcontainerunterbau ausgebildet sein. Gegebenenfalls
können natürlich auch weitere Befestigungsvorrichtun-
gen verwendet werden, um die Antriebseinheit weiter zu
sichern. Die Befestigungsvorrichtungen können zum
Beispiel als weitere Schienenführungen, Schrauben und
dergleichen ausgebildet sein. Dem Fachmann ist klar,
dass die Aufzählung der möglichen Trägerfahrzeuge
nicht abschliessend zu verstehen ist. Die Reinigungsvor-
richtung kann auch kleiner ausgebildet sein, womit ent-
sprechend kleinere Trägerfahrzeuge eingesetzt werden
können. Zum Beispiel könnte eine Reinigungsvorrich-
tung auch auf einen Abschleppwagen für Autos montiert
werden.
[0014] Die Reinigungsvorrichtung kann in Varianten
auch fix auf dem Trägerfahrzeug montiert sein.
[0015] Bevorzugt umfasst die Antriebseinheit einen
Rahmen zur Montage der Antriebseinheit auf einem
Chassis oder Wechselrahmen, insbesondere auf einem
Wechselrahmen eines Trägerfahrzeugs zur Aufnahme
von Container und wobei der Rahmen vorzugsweise mit-
tels Twistlock-Verbindung an einem Wechselrahmen ei-
nes Trägerfahrzeugs befestigbar ist. Zusätzlich zum
kompakten Aufbau der Reinigungsvorrichtung wird damit
erreicht, dass das Trägerfahrzeug auch für andere Be-
reiche eingesetzt werden kann, insbesondere wenn kein
Schneefall zu erwarten ist oder wenn aus sonstigen
Gründen die Flächen nicht gereinigt werden müssen. In
diesem Fall kann die Reinigungsvorrichtung in einfacher
Weise, insbesondere über das Twistlock-System oder
durch das Lösen von Befestigungsschrauben, vom Trä-
gerfahrzeug abgebaut werden, so dass das Trägerfahr-
zeug zum Beispiel für den Transport von Containern oder
dergleichen eingesetzt werden kann.
[0016] Vorzugsweise wird ein LKW für ISO-Container
eingesetzt. In diesem Fall kann die Antriebseinheit zum
Beispiel einen Rahmen mit einem Twistlock-Ver-
schlussteil, welches demjenigen der ISO-Container ent-
spricht, aufweisen. Damit wird eine besonders einfache
Befestigung der Reinigungsvorrichtung auf dem Träger-
fahrzeug erreicht und zudem kann durch die normierte
Aufnahme das Trägerfahrzeug aus einer Vielzahl von
Fahrzeugen ausgewählt werden. Insbesondere besteht
damit die Möglichkeit, dass ein Verwender, welcher be-
reits im Besitz eines solchen Trägerfahrzeuges ist, nur
die Reinigungsvorrichtung zukaufen und gegebenenfalls

das Trägerfahrzeug mit der entsprechenden Elektronik
zur Steuerung der Reinigungsvorrichtung aufrüsten
muss. Insbesondere kann in kurzer Zeit die Reinigungs-
vorrichtung auch wieder vom Trägerfahrzeug abgebaut
werden, so dass das Trägerfahrzeug für den Transport
von ISO-Containern eingesetzt werden kann.
[0017] Natürlich kann auf die jeweiligen Wechselrah-
men des LKW’s auch verzichtet werden. In diesem Fall
kann die Antriebseinheit direkt auf dem Chassis montiert
werden. Damit kann der Einkauf eines Trägerfahrzeugs
kostengünstiger werden. Die Antriebseinheit kann den-
noch so auf dem Chassis montiert sein, dass sie bei
Nichtgebrauch in einfacher Weise abgebaut werden
kann. Im Anschluss kann dann ein beliebiger Wechsel-
rahmen für eine andere Anwendung aufgebaut werden.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform ist im
Bereich der walzenförmigen Bürste, insbesondere be-
züglich einer Hauptfahrtrichtung hinter der walzenförmi-
gen Bürste, eine Luftdüse angeordnet, welche auf den
Boden, insbesondere auf den Boden hinter der walzen-
förmige Bürste, gerichtet ist. Bei der Reinigung von Flä-
chen mittels einer walzenförmigen Bürste können sich
Schmutzpartikel in den Borsten verfangen und sich hinter
der walzenförmigen Bürste durch die Zentrifugalkraft
oder durch Vibrationen lösen. Schmutzpartikel können
auch erst mit dem letzten Kontakt der Borsten vom Boden
gelöst werden, so dass diese nicht mehr durch die wal-
zenförmige Bürste erfasst werden können. Mittels der
Luftdüse wird nun erreicht, dass Schnee, Eis oder son-
stiger Schmutz, welcher durch die walzenförmige Bürste
nicht erfasst worden ist, in Richtung der Bürste geblasen
werden kann. Durch die Rotation der walzenförmigen
Bürste kann dieser Restschmutz dann aufgenommen
werden. Dadurch wird eine besonders effektive Reini-
gung der Fläche erreicht. Dazu wird vorzugsweise Luft
mit einem hohen Volumenstrom schräg in Richtung Bo-
den gefördert. Der Winkel zwischen dem austretenden
Luftstrom liegt vorzugsweise zwischen 15 und 75°, be-
sonders bevorzugt zwischen 30 und 60°.
[0019] In Varianten kann auf die Luftdüse auch ver-
zichtet werden, insbesondere wenn die Anforderungen
an die Reinigungswirkung nicht sehr hoch sind oder
wenn hinter der walzenförmigen Bürste eine andere Luft-
düse respektive ein Luftkanal vorgesehen ist (siehe un-
ten).
[0020] Vorzugsweise umfasst die Luftdüse einen Dü-
senschlitz, mit welchem ein Luftstrom rechtwinklig zur
Bürstenhauptachse erzeugbar ist, wobei sich der Düsen-
schlitz parallel zur Bürstenhauptachse und über eine Ge-
samtlänge der walzenförmigen Bürste erstreckt. Damit
wird ein gleichförmiger Luftstrom erreicht, welcher mög-
lichst geringfügig Turbulenzen erzeugt, so dass der
Schmutz nicht, respektive möglichst geringfügig verwir-
belt wird.
[0021] Der Düsenschlitz kann durchaus länger sein als
die gesamte Länge der walzenförmigen Bürste. Der Dü-
senschlitz kann auch zur walzenförmigen Bürste einen
Winkel einschliessen, so dass der Schmutz zwar noch
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zur Bürste gelangt, aber tendenziell rechtwinklig zur
Fahrtrichtung nach aussen geführt wird. Dies bedingt al-
lerdings, dass der Düsenschlitz in Bezug auf die Bürsten-
hauptachse verschwenkbar sein sollte, um je nach Ein-
satz den Schmutz nach links oder rechts fördern zu kön-
nen. Der Düsenschlitz kann auch kürzer sein, insbeson-
dere wenn der Luftstrom an den beiden Enden des Dü-
senschlitzes ausfächern kann. In Varianten können statt
eines Düsenschlitzes auch mehrere einzelne Düsen run-
den Querschnitts, aber auch mehrere Düsenschlitze vor-
gesehen sein.
[0022] Bevorzugt ist über die Luftdüse ein Luftstrom
mit einem Druck zwischen 0.05 und 0.5 bar, bevorzugt
mit einem Druck von ungefähr 0.15 bar erzeugbar. Da
ein grosser Volumenstrom vorgesehen ist, kann der
Druck relativ gering gehalten werden.
[0023] In Varianten kann der Druck auch höher als 0.15
bar sein, zum Beispiel 1 bar oder 5 bar, insbesondere
wenn die Luftdüse weiter von der Bürste entfernt ange-
ordnet ist.
[0024] Vorzugsweise umfasst die Reinigungsvorrich-
tung einen Luftkanal, mittels welchem ein Luftstrom par-
allel zur Bürstenhauptachse erzeugbar ist und insbeson-
dere bezüglich einer Hauptfahrtrichtung vor der walzen-
förmigen Bürste angeordnet ist. Typischerweise bildet
sich vor der walzenförmigen Bürste während des Reini-
gungsprozesses ein Schmutzwall. Dadurch dass vor der
walzenförmigen Bürste nun ein Luftkanal vorgesehen ist,
kann der Schmutzwall weggeblasen werden, respektive
eine Bildung eines solchen Schmutzwalls verhindert wer-
den. Die zweite Düse umfasst vorzugsweise einen qua-
derförmigen und unten offenen Blaskanal. Der Luftstrom
wird vorzugsweise auf einer Seite des Blaskanals einge-
leitet. Der Blaskanal erstreckt sich bevorzugt über die
gesamte Länge der walzenförmigen Bürste und weist be-
vorzugt einen Bodenabstand von ca. 5 bis 10 cm auf.
Vorzugsweise kann der Luftstrom so geschalten werden,
dass der Schmutz wahlweise auf die eine oder andere
Seite der Reinigungsvorrichtung geblasen werden kann.
[0025] In Varianten kann auf diesen Blaskanal auch
verzichtet werden, insbesondere wenn die walzenförmi-
ge Bürste bezüglich der Hauptfahrtrichtung um eine ver-
tikale Achse verschwenkbar ist. In diesem Fall wird der
Schmutzwall automatisch nach aussen befördert. Dies
hat aber den Nachteil, dass die Gesamtlänge der Reini-
gungsvorrichtung vergrössert würde.
[0026] Bevorzugt sind die Luftdüse und/oder der Luft-
kanal in Abhängigkeit eines Abnutzungsgrads der wal-
zenförmigen Bürste nachstellbar. Während des Betriebs
der Reinigungsvorrichtung nutzen sich die Borsten der
walzenförmigen Bürste ab. Um dennoch einen Abstand
der Luftdüse und/oder des Luftkanals zur walzenförmi-
gen Bürste konstant halten zu können, wird deren Posi-
tion nachgestellt. Vorzugsweise wird die Nachstellung
über eine hydraulisch oder pneumatisch betätigbare Par-
allelogrammführung realisiert.
[0027] In Varianten kann auf die Nachstellbarkeit der
Luftdüse und/oder des Luftkanals auch verzichtet wer-

den.
[0028] Bevorzugt umfasst die Motorantriebsgruppe
ein Gebläse für die Luftdüse und/oder den Luftkanal.
[0029] In Varianten kann das Gebläse auch direkt an
der Bürsteneinheit vorgesehen sein, insbesondere im
Düsenkanal selbst.
[0030] Vorzugsweise umfasst die walzenförmige Bür-
ste mindestens zwei Walzenteile, wobei zwei der Wal-
zenteile um einen Drehpunkt verschwenkbar ausgebildet
sind. Damit kann die Durchfahrtsbreite der Reinigungs-
vorrichtung beim Transport oder bei Nichtbenutzung ver-
ringert werden. Vorzugsweise umfasst die walzenförmi-
ge Bürste genau zwei Walzenteile, welche um den Dreh-
punkt verschwenkbar ausgebildet sind. Dem Fachmann
ist allerdings klar, dass auch drei Walzenteile vorgese-
hen sein können, wobei der mittlere Walzenteil nicht
zwingend verschwenkbar sein muss. Weiter können
prinzipiell auch mehr als drei Walzenteile vorgesehen
sein, wobei auch mehr als zwei Walzenteile verschwenk-
bar ausgebildet sein können.
[0031] In Varianten kann auf die mehreren Walzenteile
auch verzichtet werden, insbesondere wenn die Durch-
fahrtsbreite hinreichend schmal ist, oder wenn keine Ma-
növrierprobleme bei grosser Durchfahrtsbreite zu erwar-
ten sind. Weiter kann die walzenförmige Bürste auch als
Ganze um eine vertikale Achse verdrehbar ausgebildet
sein, womit die Durchfahrtsbreite verringert werden
kann. Dabei kann die walzenförmige Bürste um einen
Winkel von 90° verdrehbar sein. Anderseits kann auch
ein Drehwinkel von weniger als 90°, zum Beispiel 30°
oder 60° ausreichen, um die Durchfahrtsbreite hinrei-
chend zu verringern. Der Winkel hängt dabei von den
Abmessungen der Bürstenwalze, respektive von der
Bürsteneinheit ab. Die Verdrehung der gesamten Bür-
stenwalze hat aber wiederum den Nachteil, dass die Ge-
samtlänge der Reinigungsvorrichtung vergrössert wür-
de.
[0032] Die Drehpunkte liegen bevorzugt ausserhalb
der Bürstenhauptachse. Damit kann ein Walzenteil zum
Beispiel beidseitig an einer zur Walzenteilachse radial
angeordneten Strebe gelagert sein, wobei die beiden
Streben über eine axial angeordnete Strebe verbunden
sind. Die axiale Strebe kann gelenkig mit einem Rahmen
der Bürsteneinheit verbunden sein, und in einem Rand-
bereich, respektive beabstandet zur gelenkigen Verbin-
dung, kann ein Hydraulik- oder Pneumatikzylinder an-
greifen und bei Betätigung des Zylinders den Walzenteil
verschwenken. Dem Fachmann sind allerdings auch
weitere Möglichkeiten zum Verschwenken der Walzen-
teile bekannt.
[0033] In Varianten können die Drehpunkte auch in-
nerhalb der Bürstenhauptachse liegen. Insbesondere
kann an der axialen Strebe eine radial angeordnete Dreh-
achse vorgesehen sein um den Walzenteil zu ver-
schwenken.
[0034] Vorzugsweise sind die mindestens zwei Wal-
zenteile über eine Kupplung lösbar miteinander verbun-
den. Um die Kupplung zu lösen kann ein Walzenteil so
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gelagert sein, dass dieser in axialer Richtung von einem
zweiten Walzenteil, zum Beispiel um 3 cm auseinander
geschoben werden können. In einer bevorzugten Aus-
führungsform ist die Kupplung als einfach- oder doppel-
kardanische Mitnehmerkupplung ausgebildet. Dem
Fachmann sind allerdings auch weitere Kupplungsarten
bekannt, welche für die vorliegende Anwendung geeig-
net sein können.
[0035] In Varianten können die Walzenteile separat
angetrieben sein, womit auf eine Kupplung verzichtet
werden kann. In diesem Fall sind die Antriebe bevorzugt
synchronisiert.
[0036] Bevorzugt sind zwei der Walzenteile bezüglich
der Bürstenhauptachse nach oben verschwenkbar aus-
gebildet. Damit wird nicht nur die Fahrbreite verringert,
sondern auch der gesamte Platzbedarf der Reinigungs-
vorrichtung optimiert. Insbesondere wird damit eine be-
sonders kompakte und wendige Reinigungsvorrichtung
während eines Transportes erreicht.
[0037] In Varianten können die Walzenteile auch in ei-
ner horizontalen Ebene, insbesondere bezüglich einer
Hauptfahrtrichtung nach hinten verschwenkbar ausge-
bildet sein. Die Walzenteile können weiter auch in einer
nicht horizontalen Ebene, insbesondere in einer schiefen
Ebene schräg nach oben verschwenkbar ausgebildet
sein.
[0038] Bevorzugt umfasst die Motorantriebsgruppe ei-
nen hydraulischen Antrieb für die walzenförmige Bürste.
Damit wird eine besonders kompakte und kostengünsti-
ge Reinigungsvorrichtung erreicht.
[0039] In Varianten können auch andere Antriebe vor-
gesehen sein. Zum Beispiel kann die walzenförmige Bür-
ste auch über Elektromotoren angetrieben sein.
[0040] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist
ein Reinigungsfahrzeug vorgesehen, welches ein Trä-
gerfahrzeug und eine Vorrichtung zum Reinigen von Flä-
chen gemäss den obigen Ausführungen umfasst.
[0041] Bevorzugt ist die Reinigungsvorrichtung bezüg-
lich einer Hauptfahrtrichtung hinten am Trägerfahrzeug
angeordnet. Damit wird ein besonders einfach zu manö-
vrierendes Reinigungsfahrzeug erreicht, insbesondere
da die Sicht für den Fahrer des Trägerfahrzeuges nicht
durch die Reinigungsvorrichtung beeinträchtigt wird. Des
Weiteren besteht damit die Möglichkeit bezüglich einer
Hauptfahrtrichtung vorne am Trägerfahrzeug eine wei-
tere Reinigungsvorrichtung anzuordnen, insbesondere
zum Beispiel ein Schneepflug oder dergleichen.
[0042] In Varianten kann die Reinigungsvorrichtung
auch bezüglich einer Hauptfahrtrichtung vorne am Trä-
gerfahrzeug oder zwischen zwei Achsen des Trägerfahr-
zeugs angeordnet sein.
[0043] Vorzugsweise liegt bei angehobener Bürsten-
einheit die Reinigungsvorrichtung ausschliesslich auf
dem Chassis oder dem Wechselrahmen auf. Damit wird
ein besonders kompaktes und wendiges Reinigungs-
fahrzeug erreicht.
[0044] In Varianten kann die Reinigungsvorrichtung
Stützräder umfassen, welche zum Beispiel hydraulisch

betätigbar sind. Weiter kann die Reinigungsvorrichtung
an einem Anhänger oder Sattelaufleger angeordnet sein,
wobei die Reinigungsvorrichtung zwischen einer Achse
des Anhängers oder Sattelauflegers und dem Träger-
fahrzeug angeordnet ist. Dem Fachmann sind auch wei-
tere mögliche Anordnungen bekannt.
[0045] Bevorzugt liegt bei abgesenkter Bürsteneinheit
die Reinigungsvorrichtung im Wesentlichen auf dem
Chassis oder dem Wechselrahmen und auf der walzen-
förmigen Bürste auf. Gegebenenfalls können Stützräder
oder dergleichen vorgesehen sein, insbesondere um die
walzenförmige Bürste von den Schwingungen des Trä-
gerfahrzeugs zu entkoppeln. Mittels der Höhenverstell-
barkeit der Bürsteneinheit kann der Auflagedruck der
walzenförmigen Bürste auf die zu reinigende Fläche va-
riiert werden, womit auch die Kehrspiegelbreite gesteuert
werden kann.
[0046] In Varianten kann die Bürsteneinheit auch eine
vollwertige Achse aufweisen.
[0047] Vorzugsweise ist die walzenförmige Bürste in
Bezug auf die Antriebseinheit um eine horizontale
und/oder um eine vertikale, rechtwinklig zur Bürsten-
hauptachse orientierte Achse verschwenkbar gelagert.
Damit können Unebenheiten der zu reinigenden Fläche
aufgenommen werden. Die Verschwenkung um die ver-
tikale, rechtwinklig zur Bürstenhauptachse orientierte
Achse kann passiv oder aktiv erfolgen. Für beide Ver-
schwenkungen können hydraulische oder pneumatische
Zylinder vorgesehen sein.
[0048] Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung
und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben sich
weitere vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmals-
kombinationen der Erfindung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0049] Die zur Erläuterung des Ausführungsbeispiels
verwendeten Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Bürsteneinheit mit einer Luftdüseneinheit
und einer Blasdüseneinheit bei nicht abgenutz-
ter Bürste;

Fig. 2 eine Bürsteneinheit gemäss Figur 1 bei abge-
nutzter Bürste und nachgestellter Luft- und
Blasdüseneinheit;

Fig. 3 ein Reinigungsfahrzeug mit montierter An-
triebseinheit und einer Bürsteneinheit gemäss
den Figuren 1 und 2; und

Fig. 4 eine zweiteilige Bürste, wobei ein Bürstenteil
verschwenkt ist.

[0050] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile
mit gleichen Bezugszeichen versehen.
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Wege zur Ausführung der Erfindung

[0051] Die Figur 1 zeigt eine Bürsteneinheit 100, um-
fassend eine walzenförmige Bürste 110 (nachfolgend
Bürste 110 genannt), einer Luftdüseneinheit 130 und ei-
ner Blasdüseneinheit 140 bei nicht abgenutzter Bürste
110.
[0052] Die Bürste 110 ist zwischen einer ersten Lager-
platte 120 und einer zweiten, nicht ersichtlichen Lager-
platte rotierbar gelagert. Die erste Lagerplatte 120 und
die zweite Lagerplatte sind über eine nicht ersichtliche
Querstrebe über der Bürste 110 verbunden. An den La-
gerplatten 120 ist jeweils ein Hydraulikmotor 111 ange-
ordnet.
[0053] Die Querstrebe, welche mit der ersten Lager-
platte 120 und der zweiten Lagerplatte verbunden ist, ist
über eine rechtwinklig zur Bürstenachse orientierte
Schwenkachse mit dem Schwenkadapter 123 verbun-
den. Damit kann die Bürste um die Schwenkachse ver-
schwenkt werden.
[0054] Der Schwenkadapter 123 ist wiederum mit ei-
ner horizontalen Rotationsplatte 150 fest verbunden. Die
Rotationsplatte 150 ist rotierbar an der ebenfalls horizon-
tal ausgerichteten Halteplatte 153 gelagert. Zwischen
der Halteplatte 153 und der Rotationsplatte 150 wirkt ein
Rotationszylinder 151, welcher als Hydraulikzylinder
ausgebildet ist. Durch Betätigung des Rotationszylinders
151 kann die Rotationsplatte 150 um dessen vertikale
Achse gedreht werden, womit die Bürste 110 ver-
schwenkt werden kann.
[0055] Zwischen der Halteplatte 153 und dem
Schwenkadapter 123 wirkt ein Schwenkzylinder 152,
welcher wiederum als Hydraulikzylinder ausgebildet ist.
Durch Betätigung des Schwenkzylinders 152 kann die
Bürste um die Schwenkachse verschwenkt werden.
[0056] Durch die Kombination des Schwenkzylinders
152 und des Rotationszylinders 151 kann die Bürste
räumlich orientiert und damit weitgehend beliebig und
insbesondere aktiv ausgerichtet werden. Um die Aus-
richtung zu unterstützen können Sensoren vorgesehen
sein, insbesondere mehrere beabstandete Sensoren
zum Messen eines Bodenabstands und damit einer Bo-
denneigung. Die Einstellungen der beiden Hydraulikzy-
linder 151, 152 hängt jedoch nicht nur von den Uneben-
heiten der zu reinigenden Oberfläche ab, sondern auch
vom Schwingungsverhalten eines Trägerfahrzeugs, wel-
che mittels der beiden Hydraulikzylinder 151, 152 auch
aufgenommen werden können.
[0057] Die Halteplatte 153 ist rechtwinklig an einer ver-
tikal orientierten Montageplatte 160 befestigt. Die Mon-
tageplatte 160 kann über eine Parallelogrammführung
161 in der Höhe so verstellt werden, dass die Montage-
platte 160 jeweils seine vertikale Orientierung beibehält.
Die Parallelogrammführung 161 umfasst dazu vier Lei-
sten, wobei zwei der Leisten nicht ersichtlich sind. Die
Leisten verbinden die Montageplatte 160 mit einer Ad-
apterplatte 162. Zwischen der Montageplatte 162 und
einer oberen der Leisten der Parallelogrammführung 161

wirkt ein Hydraulikzylinder 163. Durch Betätigung des
Hydraulikzylinders 163 kann die Bürste 110 angehoben
oder abgesenkt werden. Insbesondere kann damit die
Bürste 110 in Abhängigkeit der Bürstenabnutzung in der
Höhe reguliert werden.
[0058] Die Bürsteneinheit 100 umfasst weiter eine
Luftdüseneinheit 130 und eine Blasdüseneinheit 140,
welche beide an der mit der Lagerplatte 120 verbunde-
nen Querstrebe beweglich angeordnet sind. Dazu ist die
Querstrebe beidseitig mit jeweils zwei Haltestegen 121,
respektive 122 verbunden, welche zueinander leicht ver-
schwenkt, insbesondere V-förmig mit der Öffnung nach
unten angeordnet sind.
[0059] Am distalen Enden des Haltestegs 121 ist über
eine Parallelogrammführung 132 die Luftdüse 131 be-
züglich einer Hauptfahrtrichtung vor der Bürste 110 mon-
tiert. Zwischen einer Leiste der Parallelogrammführung
132 und dem Haltesteg 121 wirkt ein Hydraulikzylinder
133. Bei Betätigung des Hydraulikzylinders 133, insbe-
sondere beim Einfahren des Kolbens in den Zylinder wird
die Luftdüse 131 nach oben und gleichzeitig zur Bürste
110 herangeführt. Damit kann die Lage der Luftdüse 131
in Abhängigkeit des Abnutzungsgrades der Bürste 110
nachgeführt werden.
[0060] Die Luftdüse 131 umfasst einen im Wesentli-
chen als länglicher, unten offener Quader, welcher als
Luftkanal ausgebildet ist. Über dem Luftkanal ist ein Füh-
rungskanal für die Luft ausgebildet. Der Lufteintritt erfolgt
mittig zum Führungskanal und wird anschliessend über
eine schaltbare Klappe auf die gewünschte Seite geleitet.
Am Ende des Führungskanals wird die Luft um einen
Winkel von 180° umgelenkt und in den Luftkanal geführt.
Der Luftkanal ist ein paar Zentimeter über dem Boden
angeordnet. Die Länge der Luftdüse 131 entspricht im
Wesentlichen der axialen Länge der Bürste 110 und ist
parallel zur Bürste 110 ausgerichtet. Im Betrieb wird nun
ein Luftstrom erzeugt und durch den Luftkanal der Luft-
düse 131 geleitet. Damit wird von der Bürste 110 aufge-
wirbelter Schmutz auf die gewünschte Seite weggebla-
sen, so dass sich vor der Bürste 110 kein Schmutzwall
bilden kann.
[0061] Am distalen Enden des Haltestegs 122 ist eine
Parallelogrammführung 142 der Blasdüseneinheit 140
montiert.
[0062] Am distalen Enden des Haltestegs 122 ist über
eine Parallelogrammführung 142 die Blasdüse 141 be-
züglich einer Hauptfahrtrichtung hinter der Bürste 110
montiert. Zwischen einer Leiste der Parallelogrammfüh-
rung 142 und dem Haltesteg 122 wirkt ein Hydraulikzy-
linder 143. Bei Betätigung des Hydraulikzylinders 143,
insbesondere beim Einfahren des Kolbens in den Zylin-
der wird die Blasdüse 141 nach oben und gleichzeitig
zur Bürste 110 herangeführt. Damit kann die Lage der
Blasdüse 141 in Abhängigkeit des Abnutzungsgrades
der Bürste 110 nachgeführt werden. Die Blasdüse 141
ist im Wesentlichen als länglicher Hohlkörper ausgeführt,
welche einen Längsschlitz als Düsenaustritt aufweist.
Der Düsenschlitz der Blasdüse 141 ist gegen den Boden
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gerichtet, so dass Schmutz, welcher von der Bürste 110
nicht erfasst wird, respektive durch die Rotation hinter
die Bürste geschleudert wird, zurück zur Bürste 110 ge-
blasen werden kann.
[0063] Weiter kann eine biegbare Schutzplatte (nicht
dargestellt) einseitig mit der Blasdüse 141 und andersei-
tig mit der Luftdüse 131 verbunden sein, so dass die Bür-
ste 110 innerhalb der Schutzplatte rotieren kann, womit
von der Bürste 110 durch die Zentrifugalkraft wegge-
schleuderter Schmutz abgefangen werden kann. Vor-
zugsweise ist die Schutzplatte mit den beiden Düsen
131, 141 verbunden, da damit gleichzeitig zum Nachstel-
len der Düsen 131, 141 an die Bürste 110 auch die
Schutzplatte nachgestellt werden kann. Damit kann ein
im Wesentlichen konstanter Abstand der Schutzplatte
zur Bürste 110 ohne erheblichen Zusatzaufwand ge-
währleistet werden.
[0064] Die Figur 2 zeigt eine Bürsteneinheit 100 ge-
mäss Figur 1 bei abgenutzter Bürste 110 und nachge-
stellter Luftdüse 131 und Blasdüse 141. Da sich während
des Betriebs der Reinigungsvorrichtung die Bürste 110
fortlaufend abnutzt, muss die Höhe der Bürste 110 regu-
liert werden, um insbesondere den Kehrspiegel konstant
halten zu können. Weiter können gemäss der vorliegen-
den Vorrichtung auch die Luftdüse 131 und Blasdüse
141 angehoben und an die Bürste 110 mit dem nun ver-
ringerten Durchmesser herangefahren werden, um den
Abstand zwischen den Düsen 131, 141 und der Bürste
110 konstant halten zu können.
[0065] Wird während des Betriebs eine Verringerung
des Bürstendurchmessers detektiert, so wird der Kolben
in den Hydraulikzylinder 163 eingefahren, womit die Par-
allelogrammführung 161 betätigt wird und die Bürste 110
sich in Bezug auf die Adapterplatte absenkt. Weiter wer-
den die Hydraulikzylinder 133, respektive 143 betätigt,
um über die entsprechende Parallelogrammführung 132,
respektive 142 die Luftdüse 131, respektive die Blasdüse
141 anzuheben und gleichzeitig an die Bürste 110 her-
anzuführen.
[0066] Die Figur 3 zeigt ein Reinigungsfahrzeug 1 mit
montierter Antriebseinheit 200 und Bürsteneinheit 100,
wobei die Bürsteneinheit 100 derjenigen der Figuren 1
und 2 entspricht. Das Reinigungsfahrzeug 1 umfasst ei-
nen Lastwagen 300, oder Lastkraftwagen (LKW), wel-
cher in Standardausführung eingesetzt ist. Der LKW 300
weist eine Ladebrücke auf, welche ein Chassis 310 mit
einem Containter-Aufnahmesystem als Wechselrahmen
320 umfasst. Das heisst, der LKW 300 ist ursprünglich
für den Containtertransport ausgelegt und kann damit
zwischendurch, zum Beispiel im Sommer, auch für die-
sen Zweck eingesetzt werden. Die Container werden ty-
pischerweise mittels Twist-Lock-System am Chassis des
LKW’s 300 befestigt. Die Antriebseinheit 200 umfasst
nun einen Tragrahmen 210, welcher passgenau auf das
Aufnahmesystem des LKW’s, insbesondere auf den
Wechselrahmen 320 mit dem Twist-Lock-System mon-
tiert werden kann. Am Tragrahmen 210 der Antriebsein-
heit können ausfahrbare Stützen vorgesehen sein (nicht

dargestellt), welche ein einfaches Demontieren der Rei-
nigungsvorrichtung 100, 200 erlaubt. Im hinteren Bereich
des Tragrahmens 210 ist die Adapterplatte 162 der Bür-
steneinheit 100 montiert, so dass die Bürsteneinheit 100
als Ausleger am LKW 300 angeordnet ist. Weiter sind in
der Figur 3 ein Schlauch 230 und 231 ersichtlich, welche
die Motorantriebsgruppe 220 der Antriebseinheit 200,
insbesondere das/die durch die Motorantriebsgruppe
220 umfasste Gebläse mit der Luftdüse 131, respektive
mit der Blasdüse 141 verbinden. Der LKW 300 kann vor-
ne einen Pflug, insbesondere zur Räumung von Schnee
umfassen (nicht dargestellt).
[0067] Die Figur 4 zeigt eine zweiteilige Bürstenanord-
nung 400, wobei ein Bürstenteil 410 verschwenkt ist. Die-
se Figur zeigt eine Variante für die Bürsteneinheit auf,
mittels welcher die Durchfahrtsbreite eines Reinigungs-
fahrzeugs signifikant verringert werden kann.
[0068] Die zweiteilige Bürstenanordnung 400 umfasst
zwei U-förmige Halterahmen 420, 421, in welchen jeweils
ein Bürstenteil 410, 411 rotierbar und über einen Hydrau-
likmotor 430, 431 antreibbar gelagert sind.
[0069] Die zweiteilige Bürstenanordnung 400 umfasst
weiter ein T-Stück 440 mit einer unten angeordneten ho-
rizontalen Leiste und einer mittig und rechtwinklig zur
horizontalen Leiste orientierte vertikale Leiste (das
T-Stück 440 steht also kopfüber). An den Distalen Enden
der vertikalen Leiste des T-Stücks 440 ist jeweils eine
horizontale Schwenkachse vorgesehen, über welche je-
weils einer der U-förmigen Halterahmen 420, 421 ver-
schwenkbar gelagert ist. Zwischen dem distalen Ende
der vertikalen Leiste des T-Stücks 440 und den U-förmi-
gen Halterahmen 420, 421 wirken jeweils ein Hydraulik-
zylinder 450, 451. Die Angriffspunkte der Hydraulikzylin-
der 450, 451 an den U-förmigen Halterahmen 420, 421
sind im Betriebszustand zwischen den Schwenkachsen
angeordnet, so dass sich bei Betätigung der Hydraulik-
zylinder 450, 451 eine Hebelwirkung ergibt. Durch das
Ausfahren des Kolbens der Hydraulikzylinder 450, 451
können die Bürstenteile 410, 411 aus dem Betriebszu-
stand in eine vertikale Lage verschwenkt werden.
[0070] Im Betrieb sind die beiden Bürstenteile 410, 411
über deren gemeinsame Rotationsachse mit einer Kupp-
lung, insbesondere einer einfach- oder doppelkardani-
schen Mitnehmerkupplung verbunden. Um diese Kupp-
lung vor dem Verschwenken zu lösen kann ein Bürsten-
teil 410 oder 411 in der Betriebsanordnung axial ausge-
fahren werden. Dies ist in der Figur 4 nicht dargestellt.
Dazu kann zum Beispiel die entsprechende Schwenk-
achse in einer Schiene über einen Antrieb, insbesondere
einen Hydraulikzylinder, entlang der Bürstenhauptachse
nach aussen geführt werden und anschliessend durch
Betätigung des entsprechenden Hydraulikzylinders 450
oder 451 in die vertikale Lage verschwenkt werden.
[0071] Die zweiteilige Bürstenanordnung 400 kann in
identischer Konstruktion durch eine Rotation um einen
Winkel von 90° auch so verwendet werden, dass die Bür-
stenteile 410, 411 in einer horizontalen Ebene ver-
schwenkt werden.
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[0072] Statt eines Hydraulikmotors 111 können auch
ein Elektromotor oder weitere dem Fachmann bekannte
Antriebe vorgesehen sein. Sämtliche Hydraulikzylinder
können wahlweise auch als Pneumatikzylinder, Zahn-
stangengetriebe und dergleichen ausgebildet sein. Um
die Kehrspiegelbreite konstant zu halten kann statt der
Betätigung des Hydraulikzylinders 163 auch die Bürste
110, zum Beispiel über eine Schienenführung entlang
der Lagerplatte 120 vertikal verschoben werden.
[0073] Zusammenfassend ist festzustellen, dass erfin-
dungsgemäss ein besonders kompaktes und wendiges
Reinigungsfahrzeug und eine entsprechende zugehöri-
ge Reinigungsvorrichtung geschaffen wird, welches sich
zudem durch eine effiziente und effektive Reinigung aus-
zeichnet. Insbesondere kann das Trägerfahrzeug bei
Nichtbenutzung der Reinigungsvorrichtung in einfacher
Weise für andere Zwecke umgerüstet werden.

Patentansprüche

1. Reinigungsvorrichtung (100, 200) zum Reinigen von
Flächen, insbesondere Kehrblasgerät für die Stras-
sen- und/oder Flugpistenreinigung, umfassend eine
Bürsteneinheit (100) mit einer um eine Bürsten-
hauptachse rotierbar gelagerten walzenförmigen
Bürste (110) und eine Antriebseinheit (200) mit einer
Motorantriebsgruppe (220) zum Antreiben der wal-
zenförmigen Bürste (110), wobei die Bürsteneinheit
(100) relativ zur Antriebseinheit (200) anhebbar und
absenkbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Antriebseinheit (200) als Aufleger für ein Trägerfahr-
zeug (300) und die Bürsteneinheit (100) als Ausleger
ausgebildet ist.

2. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass sie als auswech-
selbare Einheit für das Trägerfahrzeug (300), insbe-
sondere für ein Trägerfahrzeug (300) mit Standard-
aufbau, ausgebildet ist.

3. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebseinheit (200) einen Rahmen (210) zur Montage
der Antriebseinheit (200) auf einem Chassis oder
Wechselrahmen (320), insbesondere auf einem
Wechslerahmen (320) eines Trägerfahrzeugs (300)
zur Aufnahme von Containern, umfasst und wobei
der Rahmen (210), vorzugsweise mittels Twistlock-
Verbindung, an einem Wechselrahmen (320) des
Trägerfahrzeugs (300) befestigbar ist.

4. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
im Bereich der walzenförmigen Bürste (110), insbe-
sondere bezüglich einer Hauptfahrtrichtung hinter
der walzenförmigen Bürste (110), eine Luftdüse
(141) angeordnet ist, welche auf den Boden, insbe-

sondere auf den Boden hinter der walzenförmige
Bürste (110), gerichtet ist.

5. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luftdüse (141)
einen Düsenschlitz umfasst, mit welchem ein Luft-
strom rechtwinklig zur Bürstenhauptachse erzeug-
bar ist, wobei sich der Düsenschlitz parallel zur Bür-
stenhauptachse und über eine Gesamtlänge der
walzenförmigen Bürste (110) erstreckt.

6. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 4
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass über die
Luftdüse (141) ein Luftstrom mit einem Druck zwi-
schen 0.05 und 0.5 bar, bevorzugt mit einem Druck
von ungefähr 0.15 bar erzeugbar ist.

7. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
sie einen Luftkanal (131) umfasst, mittels welchem
ein Luftstrom parallel zur Bürstenhauptachse er-
zeugbar ist und insbesondere bezüglich einer
Hauptfahrtrichtung vor der walzenförmigen Bürste
(110) angeordnet ist.

8. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach einem der
Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Luftdüse und/oder der Luftkanal (131, 141) in
Abhängigkeit eines Abnutzungsgrads der walzen-
förmigen Bürste (110) nachstellbar ist.

9. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach einem der
Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Motorantriebsgruppe (220) ein Gebläse für die
Luftdüse und/oder den Luftkanal (131, 141) umfasst.

10. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die walzenförmige Bürste (110) mindestens zwei
Walzenteile (410, 411) umfasst, wobei zwei der Wal-
zenteile (410, 411) um einen Drehpunkt ver-
schwenkbar ausgebildet sind.

11. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehpunk-
te ausserhalb der Bürstenhauptachse liegen.

12. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach Anspruch 10
oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens zwei Walzenteile (410, 411) über eine Kupp-
lung lösbar miteinander verbunden sind.

13. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach einem der
Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass zwei der Walzenteile (410, 411) bezüglich der
Bürstenhauptachse nach oben verschwenkbar aus-
gebildet sind.
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14. Reinigungsvorrichtung (100, 200) nach einem der
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die Motorantriebsgruppe (220) einen hydrau-
lischen Antrieb für die walzenförmige Bürste (110)
umfasst.

15. Reinigungsfahrzeug (1) umfassend ein Trägerfahr-
zeug (300) und eine Vorrichtung zum Reinigen von
Flächen gemäss einem der Ansprüche 1 bis 14.

16. Reinigungsfahrzeug (1) nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die Reinigungsvorrichtung
(100, 200) bezüglich einer Hauptfahrtrichtung hinten
am Trägerfahrzeug (300) angeordnet ist.

17. Reinigungsfahrzeug (1) nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass bei angehobener
Bürsteneinheit (100) die Reinigungsvorrichtung
(100, 200) ausschliesslich auf einem Chassis oder
einem Wechselrahmen (310) aufliegt.

18. Reinigungsfahrzeug (1) nach einem der Ansprüche
15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass bei ab-
gesenkter Bürsteneinheit (100) die Reinigungsvor-
richtung (100, 200) im Wesentlichen auf einem
Chassis oder einem Wechselrahmen (310) und auf
der walzenförmigen Bürste (110) aufliegt.
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